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	Checkliste Nachtragsprüfung



	[bookmark: _Hlk217032859]Auftragsnummer (nicht Vergabenr.)
	     

	Auftragnehmer
	     

	Nachtragsangebot
	Nr.       vom       (Datum)

	Sachbearbeiter StBA SW: 
	     

	FBT Büro / Sachbearbeiter: 
	     


R (LfN):

1) Grundlagen:
Summe (netto) des erteilten Hauptauftrags:                                          		              	       €
Summe (netto) Hauptauftrag einschließlich aller bisherigen Nachtragsvereinbarungen:         €
Summe (netto) geprüftes Nachtragsangebot:                                            		                       €

Vergabeverfahren: 	☐ EU-weit			☐ National			 ☐ Direktauftrag

[bookmark: _Hlk217054658]Nur bei EU-Vergabe: § 22 (2), (3) EU VOB/A ist einschlägig (siehe Liste FB Übersicht § 22 EU)   
☐ Leistungen sind erforderlich, deren Wert 15 % des Hauptauftrages nicht übersteigt und der Gesamtcharakter des Auftrags unverändert bleibt. Bei mehreren aufeinanderfolgenden Änderungen ist der Gesamtwert der Änderungen maßgeblich gem. § 22 (3)
☐ Leistungen, deren Wert 50 % der Hauptauftragssumme nicht überschreitet, sind zusätzlich erforderlich; ein Wechsel des AN kann aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht erfolgen und wäre für den AG mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gem. § 22 (2) Nr. 2
☐ Leistungen, deren Wert 50 % der Hauptauftragssumme nicht überschreitet, geändert werden, der AG die Änderungen im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht nicht vorhersehen konnte und der Gesamtcharakter des Auftrags unverändert bleibt gem. § 22 (2) Nr. 3
☐ Die erforderlichen Textblöcke zur EU-Meldung (Beschreibung und Grund in kurzen Sätzen) wurden bei der Nachtragsbegründung erfasst 


2) Ursache der Vergütungsänderung durch
☐ eine ändernde Anordnung des Auftraggebers zu Art und Umfang der Leistung § 2 Abs. 5 VOB/B 
☐ eine zusätzliche Leistung, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung zwingend erforderlich ist § 2 Abs. 6 VOB/B
☐ eine Mengenänderung, die nicht auf einer Anordnung des Auftraggebers beruht (< 90 % oder > 110 %) § 2 Abs. 3 VOB/B
☐ Abruf zusätzlicher Stundenlohnarbeiten § 2 Abs. 10 VOB/B
☐      


3) Regressansprüche (sind vom AG zu prüfen, hierfür bitte direkt Kontakt mit R aufnehmen)
☐ Ursache der Vergütungsänderung durch Mehrkosten, die ein Dritter verschuldet hat (Mehrkostenaufstellung erforderlich)


4) Nachtragsprüfung dem Grunde nach
☐ Nachtragsleistung bereits im Hauptauftrag enthalten (Hinweis an AN erforderlich, siehe Ziffer 6) 
☐ Nachtragsleistung ist eine Nebenleistung gem. Vertrag bzw. VOB/C (Hinweis an AN erforderlich, siehe Ziffer 6)
☐ Nachtragsleistung beinhaltet zusätzliche Leistung, die nicht erforderlich ist, kein Zusammenhang mit Hauptleistung (Achtung ggf. neues Vergabeverfahren)
[bookmark: _Hlk219718346]☐ Nachtragsleistung gem. § 2 Abs. 6 VOB/B mit erforderlicher Anmeldung der Mehrvergütung vor Ausführung beim AG
☐ Nachtragsleistung gem. § 2 Abs. 10 VOB/B mit erforderlicher Anmeldung und Beauftragung vor Ausführung beim AG
Ist die schriftliche / mündliche Beauftragung dem Grund nach bereits erfolgt? Wenn ja, durch:       (Name) am       (Datum)


5) Nachtragsprüfung der Höhe nach
☐ Aufgliederung der Einheitspreise FB 221/222 oder Kalkulation von AN liegt vor (zwingend erforderlich)
☐ Der im Nachtrag angesetzte VL i.H.v.       entspricht dem des Hauptauftrags
☐ Leistungsansätze entsprechen der Bezugsposition im Hauptauftrag 
☐ Materialkosten entsprechen der Bezugsposition im Hauptauftrag
☐ Gerätekosten entsprechen der Bezugsposition im Hauptauftrag
[bookmark: _Hlk220071202]☐ Baustelleneinrichtung im LV als Position enthalten  
☐ Nachlass aus Hauptauftrag berücksichtigt       % (FB 521 analog)
☐ AGK-Zuschläge entsprechend der Urkalkulation       %
☐ WuG-Zuschläge entsprechend der Urkalkulation       %

☐ BGK-Zuschläge entsprechend der Urkalkulation       %
☐ Bei zusätzlicher Leistung (§ 2 Abs. 6 VOB/B) ohne Auswirkungen auf die Bauzeit: BGK gekürzt (zeitabhängige BGK, bei keiner Bauzeit Verlängerung)       %
☐ Es sind Vorbehalte zur Bauzeitverlängerung im Nachtragsangebot vorhanden
☐ diese wurden aufgeklärt und gestrichen
☐ Ausführungsfristen sind fortzuschreiben       (Datum)
☐ Aktueller Fertigstellungstermin      

☐ sofern für Leistung oder Leistungsbestandteil keine direkte Bezugsposition vorhanden ist, wurden die nötigen EKTs (Lohn, Material, Gerät) anhand ähnlicher Bezugspositionen abgeglichen und in der Nachtragsbegründung aufgeführt
☐ Leistung oder Leistungsbestandteil ohne Bezugsposition wurden die nötigen EKTs anhand von vergleichbaren Aufträgen (z.B. Pallas, Marktpreisrecherche) der Höhe nach abgeglichen und in der Nachtragsbegründung aufgeführt
☐ bei Mengenmehrungen über 110% und Neuvereinbarung des Preises: tatsächlich erforderliche Kosten (mit Nachweis und Begründung)


6)  Formale Prüfungen
☐ Der Nachtrag wurde gemäß VHB Bayern (510 Leitfaden zur Vergütung bei Nachträgen und Hinweis zu 521 Nachträge) geprüft
☐ Firmeneigene AGB sind vorhanden und wurden gestrichen 
☐ Vorbehalte sind vorhanden und wurden gestrichen
☐ Die Nachtragsleistung 
☐ ist vollumfänglich beschrieben. 
☐ enthält Positionen, die nicht beauftragt werden. Hinweis an AN: Der Grund wurde z.B. im NA vermerkt. 
☐ Kalkulationsnachweis liegt bei, ist schlüssig und prüfbar
☐ Mengenangaben sind plausibel
☐ Bei Anspruchsgrundlage § 2 Abs. 5 VOB/B wurde Spalte 2 auf FB 521 bearbeitet
☐ Die Summenbildung auf FB 521 wurde geprüft und stimmt mit dem Angebot überein 


7) Verhandlung des Nachtrags 
Eine Nachtragsverhandlung mit dem AN zur Prüfung der Nachtragsforderung fand statt: 
☐ ja, am       durch:        
☐ nein, weil (zwingend begründen)      

	Geprüft durch FBT:
	Ort
	Datum 
	Unterschrift 

	rechnerische und fachtechnische Prüfung
	     
	     
	




8) Hasta
☐ Nachtragsangebotsnummer und Nachtragsangebotsdatum korrekt im Hasta eingegeben (Hochstufung durch Haushalt)
[bookmark: _Hlk217054628]☐ Die aktuelle Auftragssumme FB 521 und Hasta 
☐ stimmen überein
☐ stimmen nicht überein

	Geprüft durch StBa:
	GZ
	Datum 
	Unterschrift 

	erstellt/fachlich zuständig
	     
	     
	

	federführender zuständiger Sachbearbeiter
	     
	     
	

	Fachlich zuständiger AL
	     
	     
	



	z.K. und ggf. w.V. sofern Beteiligung von R:
	GZ
	Datum 
	Unterschrift 

	Nachtragsmanager 
	R 111
	     
	

	SG Nachtragsmanagement
	R 11
	     
	

	Haushalt
	V 12 /120
	     
	

	AL R
	R
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